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BAO §114

B-VG Art18 Abs1
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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/14/0076 E 26. April 2006 RS 4(hier nur der dritte Satz)

Stammrechtssatz

Der Grundsatz von Treu und Glauben schützt nicht ganz allgemein das Vertrauen des Abgabep<ichtigen auf die

Rechtsbeständigkeit einer allenfalls auch unrichtigen abgabenrechtlichen Beurteilung für die Vergangenheit. Die

Behörde ist vielmehr verp<ichtet, von einer als gesetzwidrig erkannten Verwaltungsübung abzugehen. Nach ständiger

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zeitigt der Grundsatz von Treu und Glauben nur insoweit

Auswirkungen, als das Gesetz der Vollziehung einen Vollzugsspielraum einräumt (vgl Zorn, Schutz des

Abgabep<ichtigen durch den Grundsatz von Treu und Glauben, in Lang/Schuch/Staringer, Soft Law in der Praxis, Wien

2005, Seite 89). Der Umstand, dass eine in der Vergangenheit erfolgte Überprüfung durch die Behörde eine bestimmte

Vorgangsweise des Abgabep<ichtigen unbeanstandet gelassen hat, hindert die Behörde nicht, diese Vorgangsweise als

rechtswidrig zu beurteilen (vgl das hg Erkenntnis vom 21. Dezember 2005, 2002/14/0148, mwN).
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